
      Bergle & Co. GmbH      Stand Januar 2005 

Lieferungs- und Zahlungsbedingungen 

 
Geltungsbereich 

Wir erbringen alle unsere Lieferungen und Leistungen ausschließlich 
unter Geltung dieser Lieferungs- und Zahlungsbedingungen. 
Entgegenstehende oder abweichende Bedingungen des Kunden 
erkennen wir nicht an, es sei denn, wir hätten ihrer Geltung 
ausdrücklich zugestimmt.  
Unsere Lieferungs- und Zahlungsbedingungen gelten für zukünftige 
Geschäfte auch dann, wenn auf sie im Einzelfall nicht Bezug 
genommen wird.  
 
Angebot und Auftrag 

Unsere Angebote sind freibleibend und unverbindlich, sofern sie nicht 
ausdrücklich als bindendes Angebot bezeichnet sind.  
Sofern wir eine schriftliche Auftragsbestätigung ausstellen, ist diese 
für den Auftrag maßgeblich. Erfolgt – z.B. bei sofortiger Ausführung 
des Auftrages – keine schriftliche Auftragsbestätigung, ist die von uns 
ausgestellte Rechnung für den Auftrag maßgeblich. 
 Hat der Kunde Einwendungen gegen den Inhalt der 
Auftragsbestätigung, die auch durch Rechnung erfolgen kann, so 
muss er der Auftragsbestätigung bzw. Rechnung unverzüglich 
widersprechen. Ansonsten kommt der Vertrag nach Maßgabe der 
Auftragsbestätigung bzw. Rechnung zustande.  
 
Lieferung / Gefahrübergang 

Bei Lieferung zum Kunden bzw. an die Baustelle, werden, sofern 
nichts anderes vereinbart ist, Transportkosten berechnet. Ist 
ausnahmsweise Lieferung frei Baustelle vereinbart, bedeutet dies 
Anlieferung ohne Abladen, befahrbare Anfuhrstraße vorausgesetzt. Ist 
ausnahmsweise auch Abladen vereinbart, wird am Fahrzeug 
abgeladen.  
Die Gefahr des zufälligen Unterganges und der zufälligen 
Verschlechterung der Ware geht mit der Übergabe, bei Versendung 
durch einen Dritten mit Auslieferung der Sache an die 
Transportperson auf den Kunden über.  
 
Zahlung  

Der Kaufpreis ist bei Lieferung sofort und ohne Abzug zur Zahlung 
fällig. Die Gewährung eines Zahlungszieles bedarf besonderer 
Vereinbarung.  
 
Aufrechnung und Zurückbehaltung  

Der Kunde darf nur mit einer unbestrittenen oder rechtskräftig 
festgestellten Gegenforderung aufrechnen. Die Geltendmachung 
eines Zurückbehaltungsrechts ist dem Kunden nur gestattet, wenn es 
auf demselben Vertragsverhältnis beruht. 
 
Einbau, Verlegung, Montage  

Übernehmen wir auch den Einbau, die Verlegung oder die Montage 
von Baumaterialien oder Bauelementen, gelten für diese Leistungen 
anstelle dieser Bedingungen die Vorschriften der Verdingungsordnung 
für Bauleistungen (VOB) Teil B und Teil C. Die VOB in der jeweils 
gültigen Fassung kann bei uns eingesehen werden.   
 
Mängelhaftung  

Ist der Kunde Verbraucher im Sinne von § 13 BGB, stehen ihm die 
gesetzlichen Ansprüche bei Vorliegen eines Mangels unverändert zu. 
  
Ist der Kunde Unternehmer im Sinne des § 14 BGB, gelten bei 
Vorliegen eines Sachmangels die nachfolgenden Regelungen:  
  
Mängelansprüche des Kunden setzen voraus, dass dieser seiner 
Obliegenheit zur unverzüglichen Untersuchung der Ware und Rüge 
von Mängeln nach § 377 HGB ordnungsgemäß nachgekommen ist.  
 
 Soweit ein von uns zu vertretender Mangel vorliegt, sind wir zur 
Nacherfüllung berechtigt, indem wir nach unserer Wahl den Mangel 
beseitigen oder eine mangelfreie Sache liefern. Wird die 
Nacherfüllung von uns verweigert, ist sie fehlgeschlagen oder dem 
Kunden unzumutbar, kann der Kunde nach seiner Wahl vom Vertrag 
zurücktreten oder Minderung des Kaufpreises verlangen.  
 
Mängelansprüche des Kunden verjähren in 12 Monaten ab Ablieferung 
bzw. Leistungserbringung. Das gilt nicht, soweit das Gesetz bei 
Arglist, beim Rückgriff des Unternehmers sowie bei Bauwerken und 
bei der Lieferung von Sachen, die entsprechend ihrer üblichen 
Verwendungsweise für ein Bauwerk verwendet worden sind, eine 
längere Verjährungsfrist vorschreibt.   
 
 

 
Eigentumsvorbehalt  

Wir behalten uns das Eigentum an allen von uns gelieferten Waren 
vor bis zur vollständigen Bezahlung sämtlicher Forderungen aus der 
gesamten Geschäftsbeziehung. Zu den Forderungen gehören auch 
Scheck- und Wechselforderungen sowie Forderungen aus laufender 
Rechnung. Wird im Zusammenhang mit der Zahlung für uns eine 
Haftung aus Wechsel begründet, erlischt der Eigentumsvorbehalt erst, 
wenn unsere Inanspruchnahme aus dem Wechsel ausgeschlossen ist.  
 
Kommt der Kunde in Zahlungsverzug oder wird erkennbar, dass 
unsere Zahlungsansprüche durch mangelnde Leistungsfähigkeit des 
Kunden gefährdet sind, sind wir berechtigt, die Ware aufgrund des 
Eigentumsvorbehalts herauszuverlangen.  
 
Der Kunde ist berechtigt, vorbehaltlich des aus wichtigem Grund 
zulässigen Widerrufs, über den Lieferungsgegenstand im Rahmen 
eines ordnungsgemäßen Geschäftsgangs zu verfügen. Im Fall der 
Weiterveräußerung tritt der Kunde bereits jetzt sämtliche Ansprüche 
aus der Weiterveräußerung, insbesondere Zahlungsforderungen aber 
auch sonstige Ansprüche, die im Zusammenhang mit der 
Veräußerung stehen, in Höhe unseres Rechnungs-Endbetrages 
(einschl. MwSt.) an uns ab, und zwar unabhängig davon, ob der 
Liefergegenstand ohne oder nach Verarbeitung weiterverkauft worden 
ist. 
  
Der Kunde ist bis zu einem aus wichtigem Grund zulässigen Widerruf 
durch uns berechtigt, die abgetretenen Forderungen treuhänderisch 
einzuziehen. Aus wichtigem Grund sind wir berechtigt, die 
Forderungsabtretung auch im Namen des Kunden den Drittschuldnern 
bekannt zu geben. Mit der Anzeige der Abtretung an den 
Drittschuldner erlischt die Einziehungsbefugnis des Kunden. Im Fall 
des Widerrufs der Einziehungsbefugnis können wir verlangen, dass 
der Kunde uns die abgetretenen Forderungen und deren Schuldner 
bekannt gibt, alle zum Einzug erforderlichen Angaben macht, die 
dazugehörigen Unterlagen aushändigt und den Schuldnern die 
Abtretung mitteilt.  
 
Be- und Verarbeitung des Liefergegenstandes durch den Kunden 
erfolgt stets für uns. Wir gelten als Hersteller im Sinne des § 950 BGB 
ohne weitere Verpflichtung. Wird der Liefergegenstand mit anderen, 
uns nicht gehörenden Gegenständen, verarbeitet, so erwerben wir das 
Miteigentum an der neuen Sache im Verhältnis des Wertes des 
Liefergegenstandes zum Wert der anderen verarbeiteten 
Gegenstände zur Zeit der Verarbeitung. Für die durch Verarbeitung 
entstehende Sache gelten im übrigen die Vorschriften wie für den 
Liefergegenstand.  
 
Wird der Liefergegenstand mit anderen, uns nicht gehörenden 
Gegenständen untrennbar vermischt, so erwerben wir das 
Miteigentum an der neuen Sache im Verhältnis des Rechnungs-
Endbetrages des Liefergegenstandes zu den anderen vermischten 
Gegenständen zum Zeitpunkt der Vermischung. Erfolgte die 
Vermischung in der Weise, dass die Sache des Kunden als 
Hauptsache anzusehen ist, so gilt als vereinbart, dass der Kunde uns 
anteilmäßig Miteigentum überträgt. Der Kunde verwahrt das 
Alleineigentum oder Miteigentum für uns. Für die Vermengung gelten 
diese Bestimmungen entsprechend.  
 
Wird der Liefergegenstand vom Kunden als wesentlicher Bestandteil 
in das Grundstück eines Dritten eingebaut, so tritt der Kunde schon 
jetzt die gegen den Dritten entstehenden Forderungen auf Vergütung 
in Höhe unseres Rechnungs-Endbetrages mit allen Nebenrechten, 
einschließlich eines Anspruchs auf Einräumung einer 
Sicherungshypothek, an uns ab. Wird der Liefergegenstand vom 
Kunden als wesentlicher Bestandteil in das Grundstück des Kunden 
eingebaut, so tritt der Kunde schon jetzt die aus der gewerbsmäßigen 
Veräußerung des Grundstücks oder von Grundstücksrechten 
entstehenden Forderungen in Höhe des Rechnungs-Endbetrages des 
Liefergegenstandes mit allen Nebenrechten an uns ab.  
 
Erfüllungsort, Gerichtsstand, anzuwendendes Recht 

Erfüllungsort für Lieferung, Zahlung und alle sonstigen Verpflichtungen 
aus dem Liefervertrag ist, sofern nichts anderes vereinbart ist, unser 
Geschäftssitz.  
Gerichtsstand für alle sich aus dem Vertragsverhältnis sowie über sein 
Entstehen und über seine Wirksamkeit ergebenden 
Rechtsstreitigkeiten ist bei Kaufleuten für beide Teile Pforzheim. Nach 
unserer Wahl können wir die Klage auch am Sitz des Kunden 
erheben.  
 
 
 


